
Schriftliche Anfrage
der Abgeordneten Eva Gottstein FREIE WÄHLER
vom 14.09.2017

Informationen zu Förderungen/Zuweisungen

Wie aus vielen Presseankündigungen zu entnehmen ist, 
haben anscheinend die Abgeordneten der Regierungspartei 
bei der Bekanntgabe von Förderungen, Zuweisungen etc. 
seitens des Freistaates Bayern regelmäßig einen Informa-
tionsvorsprung. Meiner Meinung nach ist es nicht Aufgabe 
eines/einer Abgeordneten der Opposition, laufend die ein-
zelnen Ministerien und die Regierungen darüber abzufra-
gen, wann und in welcher Höhe wieder Förderungen, Zu-
weisungen etc. zugeteilt werden.
 
Daher frage ich die Staatsregierung:
 
1. a) Welche Förderungen/Zuweisungen erfolgen regelmäßig?
 b) Wann erfolgen sie?
 c) Von welchen Ansprechpartnern kommen die Informa-

tionen?
 
2.  Wie wird sichergestellt, dass alle Abgeordneten zeit-

gleich diese Daten bekommen?  

Antwort
der Leiter der Bayerischen Staatskanzlei Staatsminister 
für Bundesangelegenheiten und Sonderaufgaben im 
Einvernehmen mit den Staatsministerien
vom 20.11.2017

Vorbemerkung:
Die Finanzierung staatlicher Förderprogramme und Zuwei-
sungen obliegt dem Haushaltsgesetzgeber und ist damit 
allen Abgeordneten über die verschiedenen parlamenta-
rischen Kommunikationskanäle jederzeit ohne weiteres zu-
gänglich. Über diese ohnehin vorliegenden Informationen 
hinaus können die Abgeordneten jederzeit ergänzende In-
formationen bei der Staatsregierung einholen, sei es durch 
Nachfragen bei den Landtagsbeauftragten oder die formali-
sierten Fragerechte (vgl. 6. Abschnitt der Geschäftsordnung 
des Landtages).

Zu 1. a)–c):
Zur Antwort wird auf die Anlage verwiesen. Hierin sind För-
derungen/Zuweisungen enthalten, für die eine unmittelbare 
Außenwirkung besteht, die also beispielweise über die Er-
stattung von Verwaltungsausgaben an Länder für gemein-
samen EDV-Projekte oder für verwaltungsinterne Material-
beschaffungen hinausgehen.Die Daten hierzu wurden von 
den Ressorts zugeliefert.

Zu 2.:
Sofern allgemeine Informationsschreiben zu den Förder-
programmen erfolgen, werden diese grundsätzlich allen Ab-
geordneten oder den Fraktionsgeschäftsstellen zugänglich 
gemacht. Im Übrigen berücksichtigt die Staatsregierung die 
von Abgeordneten geäußerten bestimmten Informations-
wünsche, so wie es § 75 der Geschäftsordnung des Land-
tages vorsieht.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de–Dokumente abrufbar. 
Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de–Aktuelles/Sitzungen/Tagesübersicht zur Verfügung.
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMI Institutionelle Förderung 
Landesfeuerwehrverband 
Bayern e.V. in Höhe von aktuell 
450.000,-€ jährlich 

Jedes Frühjahr. StMI  

StMI Zuschuss an den 
Landesfeuerwehrverband 
Bayern e.V. für 
Imagekampagnen zur 
Nachwuchsgewinnung in Höhe 
von aktuell 275.000,-€ jährlich 

Zuwendungsbescheid 
erfolgt jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMI  

StMI Zuschuss an den 
Landesfeuerwehrverband 
Bayern e.V. für den Betrieb 
eines Brandübungscontainers 
in Höhe von aktuell 300.000,-€ 
jährlich 

Bewilligung erfolgte 2014 
für einen Zeitraum von 
vier Jahren, Auszahlung 
erfolgt jährlich nach 
Beantragung. 

StMI  

StMI Zuweisung an die 
Versicherungskammer Bayern 
für Unterstützungsleistungen 
bei Sach- oder Gesundheits- 
und Körperschäden von 
Feuerwehrleuten 

Zuweisung erfolgt in 
Raten jeweils auf Antrag. 

StMI 

StMI Leistungen gem. Art. 33 
BayRDG (Investitionen für 
Berg-, Wasser- und 
Höhlenrettung) 
 
Staatliche Kostenerstattung 

Bescheid erfolgt jährlich, 
je nach Zeitpunkt der 
Antragstellung der 
Durchführenden und 
Entscheidungsreife. 

StMI  

StMI Leistungen gem. Art. 7 Abs. 1 
und 2 Satz 2 ILSG 
(Folgeanschaffungen nach 
Ersterrichtung für die 
Integrierten Leitstellen) 
 
Staatliche Kostenerstattung 
(betreffend Rettungsdienst) 

Je Integrierte Leitstelle im 
Fünf- bzw. 
Zehnjahresrhythmus 
sowie außerplanmäßige 
Ersatzbeschaffungen und 
sonstige technisch 
notwendige 
Anpassungen in 
Abhängigkeit vom 
Zeitpunkt der 
Antragstellung der 
Betreiber der Integrierten 
Leitstelle und 
Entscheidungsreife. 

Regierungen  

StMI Zuschuss zum laufenden 
Betrieb des 
Hubschraubersimulationszentr
ums im Bergwacht-Zentrum für 
Sicherheit und Ausbildung 

Jährlich auf Antrag. StMI, Regierung 
von Oberbayern 

StMI Sonderförderprogramm TTB-
Personal 
 
 
 
 

Jährlich auf Antrag der 
Betreiber der Integrierten 
Leitstelle. 

Regierungen 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMI Sonderinvestitionsprogramm 
Katastrophenschutz  
Kap. 03 24 Tit. 812 01 und  
883 01  

Auf Antrag. StMI 

StMI Sonderinvestitionsprogramm 
Hochwasser Kap 03 24 Tit. 812 
02 und 883 01 

Auf Antrag. StMI 

StMI Zuwendungen an 
Hilfsorganisationen des 
Katastrophenschutzes aus 
Kap. 03 24 Tit. 684 01 (insg. 
68.040 €) 

Auf Antrag. StMI 

StMI Förderprogramm zur 
Umsetzung der staatlichen 
Unterstützung bei der 
Implementierung des 
Informationssicherheits-
Managementsystems (ISMS) 
ISIS12 in den Bayerischen 
kommunalen 
Gebietskörperschaften 

Auf Antrag der 
Kommune. 

StMI 

StMI Vereinspauschale  2. Halbjahr. Kreisverwaltungsbe
hörden (für 
Einzelfälle; 
generelle 
Festlegungen 
durch StMI) 

StMI EISs-Projekt – 
Vereinsförderung von Kindern 
und Jugendlichen mit 
Behinderung 

2. Halbjahr. Kreisverwaltungsbe
hörden (für 
Einzelfälle; 
generelle 
Festlegungen 
durch StMI) 

StMI Vereinssportstättenbau  
sowie Sportstättenbau der 
Sportfachverbände 

Zuweisung erfolgt in 
Raten jeweils auf Antrag. 

Bayerischer 
Landes-
Sportverband e. V. 
(BLSV) (als 
beliehener 
Unternehmer) 

StMI Schießstättenbau der 
Schützenvereine 

I.d.R. 2. Quartal. Regierungen 

StMI Sportbetrieb (Lehrgänge, 
Trainer etc.) der 
Sportfachverbände – Breiten- 
und Nachwuchsleistungssport 

Zuweisung erfolgt in 
Raten jeweils auf Antrag. 

BLSV (als 
beliehener 
Unternehmer) 

StMI Sportbetrieb (Lehrgänge, 
Trainer etc.) der Dachverbände 
im Sport inkl. Schießen – 
Breiten- und 
Nachwuchsleistungssport 
 
 

Zuwendungsbescheid 
erfolgt jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMI 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMI Anteilige Betriebs- und 
Trainerkosten des 
Olympiastützpunktes Bayern 

Zuwendungsbescheid 
erfolgt jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMI 

StMI Investitionsvorhaben und 
Bauunterhalt im 
Nachwuchsleistungssport 
(Bundesstützpunkte/Landesleis
tungszentren) 

Zuwendungsbescheid 
erfolgt jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

Regierungen (für 
Einzelfälle; 
generelle 
Festlegungen StMI 
mit BMI) 

StMI Nutzungsentgelte im 
Nachwuchsleistungssport 
(Bundesstützpunkte/Landesleis
tungszentren) 

Zuwendungsbescheid 
erfolgt jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMI 

StMI Antidoping NADA Zuwendungsbescheid 
erfolgt jährlich je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife; 
Auszahlungszeitpunkt 
und -höhe je nach 
Antragstellung. 

StMI 

StMI Städtebauförderung Jährlich; wechselnder 
Zeitpunkt- abhängig von 
der Freigabe der 
Einzelprogramme durch 
den Bund. 

Regierungen, 
StMI  

StMI Wohnraumförderung  Einzelfallentscheidung je 
nach Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

Regierungen bzw. 
die Landeshaupt-
stadt München 
oder die Städte 
Nürnberg und 
Augsburg 
StMI 

StMI Kommunales Wohnraum-
förderungsprogramm 

Einzelfallentscheidung je 
nach Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

Regierungen, StMI 

StMI Förderung kommunaler 
Straßenbauvorhaben nach 
BayGVFG und 13f FAG 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Projektspezifisch; wenn 
jeweiliger Förderantrag 
bewilligungsreif. 

StMI, Regierungen 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMI Zuschüsse an Gemeinden und 
Gemeindeverbände für 
Planung, Konzeptionierung und 
für infrastrukturelle 
Investitionen zur Errichtung von 
Güterverkehrszentren. 
 
Zuschüsse für Pilotprojekte und 
Demonstrationsvorhaben zur 
Förderung innovativer 
Logistikkonzepte und des 
(Schienen-) Güterverkehrs. 

Projektspezifisch; wenn 
jeweiliger Förderantrag 
bewilligungsreif. 
 

StMI 

StMI 
 

ÖPNV-Zuweisungen an die 
kommunalen ÖPNV-
Aufgabenträger nach Art. 27 
BayÖPNVG  

Abschlagszahlung im 
März oder April. 
Endgültige Zuweisungen 
Oktober bis Dezember. 

Regierungen  

StMI Förderprogramm zur 
Verbesserung der Mobilität im 
ländlichen Raum an die 
kommunalen ÖPNV-
Aufgabenträger  

Abhängig vom konkreten 
Förderprojekt, ganzjährig 
verteilt. 

Regierungen  

StMI Busförderung an 
Verkehrsunternehmen 

Abhängig vom konkreten 
Förderprojekt, ganzjährig 
verteilt. 

Regierungen 

StMI Zuwendungen des Freistaats 
zur Verbesserung der 
Verkehrsverhältnisse in den 
Gemeinden (BayGVFG) 

in der Regel zweimal 
jährlich (im 2. und 4. 
Quartal). 

StMI, Regierungen 

StMI Institutionelle Förderung der 
Arbeitsgemeinschaft 
fahrradfreundliche Kommunen 
in Bayern e.V. (AGFK Bayern) 

Jährlich nach 
Antragstellung durch die 
AGFK Bayern. 

StMI 

StMJ Beitrag an Deutsche 
Vereinigung für Jugendhilfe 
und Jugendgerichtshilfe e.V. 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Beitrag zur Herausgabe der 
"Zeitschrift für Strafvollzug und 
Straffälligenhilfe" 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Beitrag für die Gesellschaft für 
Rechtsvergleichung in Freiburg 
i. B. 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Beitrag für den Verein zur 
Förderung eines Instituts für 
Anwaltsrecht in München 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Beitrag für European Judicial 
Training Network (EJTN) 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMJ Beitrag für Rechts- und 
Justizstandort Bayern e.V. 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Prämie für die berufliche 
Weiterbildung zum Meister und 
gleichgestellten Abschlüssen 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Ambulanz "Kein-Täter-werden-
Bayern" an der Klinik und 
Poliklinik für Psychiatrie, 
Psychosomatik und 
Psychotherapie der Universität 
Regensburg 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Psychotherapeutische 
Fachambulanzen für Sexual- 
und Gewaltstraftäter in 
München, Nürnberg und 
Würzburg 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Gefangenen- und 
Entlassenenfürsorge 

Jährlich, i.d.R. im 
Frühjahr. 

StMJ 

StMJ Erstattung von Vergütungen für 
Diakone und 
Pastoralassistenten an 
kirchliche Institutionen für 
Kräfte, die für den 
seelsorgerlichen Dienst in den 
Justizvollzugsanstalten zur 
Verfügung gestellt werden 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Projekt „Gemeinnützige Arbeit 
statt Ersatzfreiheitsstrafe“ 

Laufend, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMBW Förderung des Baus von 
gemeinnützigen privaten 
Gymnasien, Realschulen, 
Freien Waldorfschulen ab 
Jgst. 5 und von 
gemeinnützigen privaten 
beruflichen Schulen (jeweils 
einschließlich 
Schulsportstättenbau) sowie 
von privaten Schülerheimen 
gemeinnütziger Träger  

2. bis 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

Regierungen 

StMBW Zuschüsse für die 
Heimunterbringung von 
Schülern, Leistungen aufgrund 
aufgelöster Sondervermögen 
sowie Preise für Berufs- und 
Berufsfachschüler 
 
 
 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMBW Prämie für die berufliche 
Weiterbildung zum Meister und 
gleichgestellten Abschlüssen 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierung von 
Niederbayern 

StMBW Leistungen zum 
Schulgeldausgleich bei 
privaten Berufsfachschulen für 
Altenpflege und 
Altenpflegehilfe 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 

StMBW Leistungen zum 
Schulgeldausgleich bei 
privaten Berufsfachschulen für 
Kinderpflege 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 

StMBW Leistungen zum 
Schulgeldausgleich bei 
privaten Fachakademien für 
Sozialpädagogik 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 

StMBW Leistungen zum 
Schulgeldausgleich bei 
privaten Fachschulen für 
Heilerziehungspflege und 
Heilerziehungspflegehilfe 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 

StMBW Zuweisungen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände für 
Umsetzung des BEJ, BIJ, 
BVJk 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 

StMBW Förderung des Schulsports Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

StMBW und 
Bayerische 
Landesstelle für 
den Schulsport 

StMBW Förderung der 
Erwachsenenbildung 

2. bis 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

StMBW und 
Regierungen (für 
Volkshochschulen) 

StMBW Förderung von Kursen zur 
Vorbereitung auf das 
Nachholen des erfolgreichen 
Mittelschulabschlusses 

3. und 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

Regierung von 
Niederbayern 

StMBW Förderung von 
Bildungsprojekten für 
Menschen  mit Behinderung  

2. und 3. Quartal des 
Kalenderjahres. 

StMBW 

StMBW Förderung von Kursen im 
Rahmen des Förderprogramms 
„ALPHA+ besser lesen und 
schreiben“ 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierung von 
Niederbayern 

StMBW Förderung von Besonderen 
Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

StMBW 

StMBW Förderung der Akademie für 
Politische Bildung 

2. bis 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

StMBW 

StMBW Förderung der Politischen 
Stiftungen 

2. bis 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

StMBW 

StMBW Förderung der Europäischen 
Akademie Bayern  

2. bis 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

StMBW 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMBW Zuschuss an das Germanische 
Nationalmuseum Nürnberg 
(Forschungsanteil ca. 78 %, 
davon 50 % Bund) 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuschuss an das Institut für 
Zeitgeschichte München 
(davon 50 % Bund) 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuschuss an das Leibniz-
Institut für Bildungsverläufe 
Bamberg e.V. (ab 2014, davon 
50 % Bund) 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuschuss an das Leibniz-
Institut für Ost- und 
Südosteuropaforschung (ab 
2017 in der Leibniz-Förderung, 
davon 50 % Bund) 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuschuss an das Institut für 
sozialwissenschaftliche 
Forschung e.V (ISF) 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuwendung an das Kuratorium 
für die Tagungen der 
Nobelpreisträger in Lindau e.V. 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuwendung an die Bayerische 
Forschungsallianz GmbH - 
BayFOR GmbH 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuwendung an die Hochschule 
für Philosophie 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuwendung an das 
Pastoraltheologische Institut 
der Pallotiner 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuwendung an das 
Evangelisch-Lutherische 
Predigerseminar Nürnberg 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuwendung zum Betrieb der 
Augustana-Hochschule der 
Evang.-Luth. Kirche in Bayern 
in Neuendettelsau 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuschuss an die Hochschule 
für Politik München-Bavarian 
School of Public Policy 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuschuss an die Andrássy 
Gyula – Deutschsprachige 
Universität Budapest (AUB) 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Erstattung der Aufwendungen 
der Katholischen Universität 
Eichstätt-Ingolstadt 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuwendungen an die 
Bayerischen Studentenwerke 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Förderung der bayerischen 
Universitätsklinika 
 
 

Jährliche Bewilligung. StMBW 



Drucksache 17/19158 Bayerischer Landtag  ·  17. Wahlperiode Seite 9 

Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMBW Zuschüsse zum laufenden 
Betrieb an die nichtstaatlichen 
Hochschulen für angewandte 
Wissenschaften 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Förderung und Pflege der 
Bildenden Kunst 

März-April StMBW 

StMBW Förderung nichtstaatlicher 
Orchester 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Förderung der künstlerischen 
Musikpflege 

April-Juni StMBW 

StMBW Bayerischer Ehrensold für 
Künstler 

Ab Eintritt in den 
Ruhestand. 

StMBW 

StMBW Kulturfonds Bayern April – Juni Regierungen 
StMBW Förderung der Heimatpflege Antragsabhängig, verteilt 

über das ganze 
Kalenderjahr. 

StMBW 

StMBW Förderung der Laien- und 
Volksmusik 

Juni/Juli StMBW 

StMBW Förderung der Sing- und 
Musikschulen 

Frühjahr StMBW 

StMBW Förderung der Bayerischen 
Musikakademien 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Förderung der Akademie der 
Schönen Künste 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Förderung freiberuflicher 
Musikpädagogen und privater 
Musikinstitut 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Förderung der Knabenchöre Jährliche Bewilligung. StMBW 
StMBW Zuschuss an die kirchliche 

Hochschule für evangelische 
Kirchenmusik in Bayreuth 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuschuss an die kirchliche 
Hochschule für Katholische 
Kirchenmusik und 
Musikpädagogik in Regensburg 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Förderung der Bamberger 
Symphoniker 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Förderung des kulturellen 
Austausches mit dem Ausland 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

StMBW 

StMBW Förderung und Pflege der 
Literatur 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

StMBW 

StMBW Förderung des öffentlichen 
Bibliothekswesens 

März-Juni StMBW 

StMBW Zuschuss an die Richard-
Wagner-Stiftung Bayreuth 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuschuss an die Internationale 
Herrenchiemsee Festspiele 
gGmbH 
 
 

Jährliche Bewilligung. StMBW 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMBW Zuschuss für die 
Internationalen Gluck Opern 
Festspiele 

Zweijährig mit jährlicher 
Bewilligung. 

StMBW 

StMBW Zuschuss an das Festival „Kino 
der Kunst“ 

Zweijährig mit jährlicher 
Bewilligung. 

StMBW 

StMBW Förderung nichtstaatlicher 
Theater 

Sommer StMBW 

 Förderung von Einrichtungen 
auf dem Gebiet der 
darstellenden Kunst 

Sommer Regierungen 

StMBW Zuschuss für das Staatstheater 
Nürnberg 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Kulturelle Bildung Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

StMBW 

StMBW Zuschuss an das Institut für 
moderne Kunst Nürnberg e.V. 

Jährliche Bewilligung. Direktion der 
Bayerischen 
Staatsgemälde-
sammlungen 

StMBW Zuschuss für den Betrieb des 
Buchheim-Museums 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Leistung des Freistaates 
Bayern an die Coburger 
Landesstiftung 

Jährliche Bewilligung. StMBW 

StMBW Zuschuss an die Stiftung zum 
Bayerischen Kulturerbe 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

StMBW 

StMBW Zuweisung an das 
Sondervermögen 
Entschädigungsfonds 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

StMBW 

StMBW Förderung der Bau- und 
Bodendenkmalpflege 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Bayer. Landesamt 
für Denkmal-pflege 

StMBW Förderung nichtstaatlicher 
Museen 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Bayer. Landesamt 
für Denkmal-pflege 

StMFLH Zuweisungen/ Förderungen lt. 
Finanzausgleichsgesetz (FAG)   
 

Kommunen erhalten die 
Bescheide vom 
Landesamt  
für Statistik (LfStat) bzw. 
den Regierungen zum 
jeweils angegebenen 
Zeitpunkt: 

 

StMFLH Schlüsselzuweisungen  I.d.R. im Dezember, 
spätestens Anfang 
Februar. 

LfStat/ StMFLH 

StMFLH Finanzzuweisungen nach Art. 7 
FAG  

Ende Januar/ Anfang 
Februar. 

LfStat/ StMFLH 

StMFLH Finanzzuweisungen nach Art. 9 
FAG 
 
 

Ende Januar/ Anfang 
Februar. 

LfStat/ StMFLH   
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMFLH Zuweisungen zum 
kommunalen Hochbau nach 
Art. 10 FAG 

Bewilligung der 
Zuweisungen erfolgt 
i.d.R. Mai/ Juni. 

Regierungen/ 
StMFLH 

StMFLH Zuweisungen zur 
Schülerbeförderung  

Ende Januar/ Anfang 
Februar. 

LfStat/ StMFLH   

StMFLH/
StMGP 

Krankenhausförderung 
 
- Einzelförderung nach Art. 

11 BayKrG 
 

 
 
 
 
- Jahrespauschalen nach Art. 

12 BayKrG 

 
 
Nach Veröffentlichung 
des Jahreskranken-
hausbauprogramms (u.a. 
im Bayerischen 
Staatsanzeiger), i.d.R. im 
Mai/ Juni. 
 
November/ Dezember. 

 

Regierungen/ 
StMFLH/ StMGP 

StMFLH Bedarfszuweisungen/ 
Stabilisierungshilfen nach Art. 
11 FAG 

I.d.R. Oktober/ 
November. 

StMFLH 

StMFLH Investitionspauschalen Bis Mitte März.    LfStat/ StMFLH   
StMFLH Zuweisungen zum Straßenbau 

und  
-unterhalt nach Art. 13a und 
Art. 13b Abs. 1 FAG 

Februar/März. Regierungen/ 
StMFLH 

StMFLH Zuweisungen zum Straßenbau 
und  
-unterhalt nach Art. 13b Abs. 2 
FAG 

Mai/Juni. Landratsämter/ 
Regierungen/ 
StMFLH 

StMFLH Zuweisungen zum 
kommunalen Straßenbau und 
zu ÖPNV-
Infrastrukturmaßnahmen nach 
Art. 13c FAG 

Bewilligung der Erstrate 
i.d.R. nach vollständiger 
und erfolgreicher Prüfung 
des Antrags bzw. von 
Folgeraten bei Bedarf 
zwischen April und 
Dezember. 

Regierungen/ 
StMFLH 

StMFLH Zuweisungen an die Bezirke 
nach Art. 15 FAG 

Bis Anfang März. LfStat/ StMFLH   

StMWi Richtlinien zur Vergabe des 
Meisterbonus und des 
Meisterpreises der Bayer. 
Staatsregierung 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

Reg. v. Mfr. 

StMWi Förderprogramm Digitalbonus 
für KMU 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

Regierungen 

StMWi Richtlinie für die staatliche 
Förderung der Betreuung von 
Existenzgründern und 
Betriebsübernehmern in der 
Vorgründungsphase (Richtlinie 
für Existenzgründercoaching) 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

Reg. v. Mfr. 

StMWi Institutionelle Förderung  
Ludwig Erhard Haus, Fürth 
 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMJ Beitrag für Rechts- und 
Justizstandort Bayern e.V. 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Prämie für die berufliche 
Weiterbildung zum Meister und 
gleichgestellten Abschlüssen 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Ambulanz "Kein-Täter-werden-
Bayern" an der Klinik und 
Poliklinik für Psychiatrie, 
Psychosomatik und 
Psychotherapie der Universität 
Regensburg 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Psychotherapeutische 
Fachambulanzen für Sexual- 
und Gewaltstraftäter in 
München, Nürnberg und 
Würzburg 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Gefangenen- und 
Entlassenenfürsorge 

Jährlich, i.d.R. im 
Frühjahr. 

StMJ 

StMJ Erstattung von Vergütungen für 
Diakone und 
Pastoralassistenten an 
kirchliche Institutionen für 
Kräfte, die für den 
seelsorgerlichen Dienst in den 
Justizvollzugsanstalten zur 
Verfügung gestellt werden 

Jährlich, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMJ Projekt „Gemeinnützige Arbeit 
statt Ersatzfreiheitsstrafe“ 

Laufend, je nach 
Zeitpunkt der 
Antragstellung und 
Entscheidungsreife. 

StMJ 

StMBW Förderung des Baus von 
gemeinnützigen privaten 
Gymnasien, Realschulen, 
Freien Waldorfschulen ab 
Jgst. 5 und von 
gemeinnützigen privaten 
beruflichen Schulen (jeweils 
einschließlich 
Schulsportstättenbau) sowie 
von privaten Schülerheimen 
gemeinnütziger Träger  

2. bis 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

Regierungen 

StMBW Zuschüsse für die 
Heimunterbringung von 
Schülern, Leistungen aufgrund 
aufgelöster Sondervermögen 
sowie Preise für Berufs- und 
Berufsfachschüler 
 
 
 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 



Drucksache 17/19158 Bayerischer Landtag  ·  17. Wahlperiode Seite 13 

Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMBW Prämie für die berufliche 
Weiterbildung zum Meister und 
gleichgestellten Abschlüssen 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierung von 
Niederbayern 

StMBW Leistungen zum 
Schulgeldausgleich bei 
privaten Berufsfachschulen für 
Altenpflege und 
Altenpflegehilfe 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 

StMBW Leistungen zum 
Schulgeldausgleich bei 
privaten Berufsfachschulen für 
Kinderpflege 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 

StMBW Leistungen zum 
Schulgeldausgleich bei 
privaten Fachakademien für 
Sozialpädagogik 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 

StMBW Leistungen zum 
Schulgeldausgleich bei 
privaten Fachschulen für 
Heilerziehungspflege und 
Heilerziehungspflegehilfe 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 

StMBW Zuweisungen an Gemeinden 
und Gemeindeverbände für 
Umsetzung des BEJ, BIJ, 
BVJk 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierungen 

StMBW Förderung des Schulsports Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

StMBW und 
Bayerische 
Landesstelle für 
den Schulsport 

StMBW Förderung der 
Erwachsenenbildung 

2. bis 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

StMBW und 
Regierungen (für 
Volkshochschulen) 

StMBW Förderung von Kursen zur 
Vorbereitung auf das 
Nachholen des erfolgreichen 
Mittelschulabschlusses 

3. und 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

Regierung von 
Niederbayern 

StMBW Förderung von 
Bildungsprojekten für 
Menschen  mit Behinderung  

2. und 3. Quartal des 
Kalenderjahres. 

StMBW 

StMBW Förderung von Kursen im 
Rahmen des Förderprogramms 
„ALPHA+ besser lesen und 
schreiben“ 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

Regierung von 
Niederbayern 

StMBW Förderung von Besonderen 
Einrichtungen der 
Erwachsenenbildung 

Antragsabhängig, verteilt 
über das ganze 
Kalenderjahr. 

StMBW 

StMBW Förderung der Akademie für 
Politische Bildung 

2. bis 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

StMBW 

StMBW Förderung der Politischen 
Stiftungen 

2. bis 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

StMBW 

StMBW Förderung der Europäischen 
Akademie Bayern  

2. bis 4. Quartal des 
Kalenderjahres. 

StMBW 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMWi Arbeitsgrundsätze für die 
Förderung von 
Gemeinschaftsbeteiligungen / 
Sonderschauen des 
Handwerks an Messen und 
Ausstellungen 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Interne Arbeitsgrundsätze zur 
Förderung der 
überbetrieblichen beruflichen 
Aus-und Fortbildung im 
Handwerk 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Interne Grundsätze zur 
Förderung der Beruflichen 
Weiterbildung in der Wirtschaft 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung 
Auftragsberatungszentrum 
Bayern 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung CESIfo GmbH Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung ZAE Bayern Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung 
Kompetenzzentrum Neue 
Materialien Bayreuth 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Richtlinien zum 
Forschungsprogramm „Neue 
Werkstoffe“ (BayNW) 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 
 

StMWi 

StMWi Richtlinien zum Bayerischen 
Forschungsprogramm 
„Elektromobilität und innovative 
Antriebstechnologien für mobile 
Anwendungen“ 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Richtlinie zur Durchführung des 
Bayerischen Programms zur 
Förderung 
technologieorientierter 
Unternehmensgründungen 
(BayTOU) 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Luftfahrtforschungsprogramm  Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Bauhaus 
Luftfahrt e.V. 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Förderprogramm Elektronische 
Systeme 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Projektträger 
Bayern 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi 07 03 686 62 
Innovationsgutscheine für 
kleine Unternehmen/ 
Handwerksbetriebe 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMWi Arbeitsgrundsätze zur 
Förderung von Forschungs- 
und Entwicklungsvorhaben auf 
dem Gebiet der Bio- und 
Gentechnologie 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung BioM Cluster 
Development GmbH 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi 07 03 891 63/ 893 65 
Richtlinie zur Durchführung des 
Bayerischen 
Technologieförderungs-
programm (BayTP) 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Förderprogramm 
Modellregionen digitale 
Gesundheitswirtschaft Franken 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Bayerisches Förderprogramm 
„Leitprojekte Medizintechnik“ 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Förderprogramm Informations- 
und Kommunikationstechnik 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Deutsche 
Forschungsanstalt für 
Lebensmittelchemie 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Max Planck 
Gesellschaft 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Deutsche 
Akademie für 
Technikwissenschaften 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Fraunhofer 
Gesellschaft 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Ifo Institut e.V. Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Dt. Zentrum für 
Luft- und Raumfahrt e.V. 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Helmholtz 
Institute Erlangen-Nürnberg 
und Würzburg 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Institut für 
Meterologie und 
Klimaforschung GAP  

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Max Planck 
Institut f. Plasmaphysik, 
Garching 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Helmholtz 
Zentrum München 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Fördergrundsätze Design Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Bayern Design 
GmbH 
 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMWi Inst. Förderung Bayern 
International GmbH 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Richtlinien zur Förderung von 
Gemeinschaftsbeteiligungen 
kleiner und mittlerer 
bayerischer Unternehmen an 
Messen und Ausstellungen 
(Mittelständisches 
Messeprogramm) 

Über das ganze 
Kalenderjahr erteilt 

StMWi 

StMWi Programm zur Förderung der 
Validierung von 
Forschungsergebnissen und 
Erfindungen 
(Validierungsförderung) sowie 
des leichteren Übergangs in 
eine Gründerexistenz 
(FLÜGGE) im Bereich der 
allgemeinen technologischen 
Innovationen 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi m4-Award / Medical Valley-
Award - Fördergrundsätze 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung fortiss GmbH Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Förderung der 
Ladeinfrastruktur für 
Elektrofahrzeuge 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Richtlinie zur Durchführung des 
Bayerischen Kreditprogramms 
für die Förderung des 
Mittelstandes 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Koordinierungsrahmen 
Gemeinschaftsaufgabe 
"Verbesserung der regionalen 
Wirtschaftsstruktur" (GRW) 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

Regierungen 

StMWi Inst. Förderung der Bayern 
Tourismus Marketing GmbH 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi RL zur Förderung von öffentl. 
touristischen Infrastruktur 
Einrichtungen (RÖFE) 
 
 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

Regierungen 

StMWi Richtlinie zur Durchführung des 
bayerischen regionalen 
Förderprogramms für die 
gewerbliche Wirtschaft (BRF) 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

Regierungen 

StMWi Richtlinie zur Förderung von 
Seilbahnen und Nebenanlagen 
in kleinen Skigebieten 
 
 
 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

Regierungen 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMWi Richtlinien zur Förderung von 
Energiekonzepten und 
kommunalen 
Energienutzungsplänen 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung C.A.R.M.E.N 
e.V. 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi 10.000 Häuser Programm Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Förderprogramm RapsTrak200 
/Richtlinie Raps Trak 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Richtlinie zur Förderung der 
Co² Vermeidung durch 
Biomasseheizanlagen 
(BioKlima) 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Bayerisches 
Energieforschungsprogramm 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Grundsätze zur Förderung der 
Gründung von 
Energieagenturen in Bayern 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Richtlinien zur Durchführung 
des Bayerischen Programms 
zum verstärkten Ausbau 
von Tiefengeothermie-
Wärmenetzen 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Münchner 
Filmwochen GmbH 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung Creative 
Europe (Mediaantenne 
München) 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Darlehen zur Förderung von  
Film- und 
Fernsehproduktionen, inter. 
Filmproduktionen, des 
Verleih/Vertriebs von 
Kinofilmen sowie Zuschüsse 
für Filmtheaterprämien und für 
Investitionen zur 
Modernisierung von 
Filmtheatern (Richtlinien für die 
bayerische Film- und 
Fernsehförderung) 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung 
FilmFernsehFonds Bayern 
GmbH 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Leitlinien zur Förderung von 
lokalen und regionalen 
Fernsehangeboten 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung  Akademie der 
Bayer. Presse e.V. 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMWi Inst: Förderung Bayer. 
Akademie f. Fernsehen e.V. 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Inst. Förderung 
MedienCampus Bayern. e.V. 

Institutionelle Förderung, 
1x jährlich. 

StMWi 

StMWi Darlehen und Zuschüsse zur 
Förderung von 
Computerspielen (Richtlinien 
für die bayerische Film- und 
Fernsehförderung i.V.m. der 
Leitlinie für die bayerische 
Computerspielförderung) 

Förderungen/Bescheide 
werden über das ganze 
Kalenderjahr erteilt. 

StMWi 

StMUV Förderung des Tags der 
Regionen  

Dezember oder Januar. StMUV 

StMUV Projektförderung nach dem 
„Bayerischen Umweltmanage-
ment- und Auditprogramm“ 
(BUMAP) 

Kontinuierlich (je nach 
Antragstellung). 

Regierung von 
Schwaben 

StMUV Infozentrum UmweltWirtschaft 
(IZU) am LfU 

März. StMUV 

StMUV Institutionelle Förderung der 
„Verbraucherzentrale Bayern 
e. V.“ 

Jährlich (zum 
Jahresanfang). 

StMUV 

StMUV Förderung von Projekten der 
„Verbraucherzentrale Bayern 
e. V.“ (v. a. Themen aus den 
Bereichen Finanzen und 
nachhaltiger Konsum) 

Jährlich (i. d. R. im 2. 
Quartal). 

StMUV 

StMUV Institutionelle Förderung des 
„Verbraucherservice Bayern im 
KDFB e. V.“ 

Jährlich (zum 
Jahresanfang). 

StMUV 

StMUV Förderung von Projekten des 
„Verbraucherservice Bayern im 
KDFB e. V.“ (v. a. Themen aus 
den Bereichen Finanzen und 
nachhaltiger Konsum) 

Jährlich (i. d. R. im 2. 
Quartal). 

StMUV 

StMUV  Institutionelle Förderung der 
„Auffangstation für Reptilien 
München e. V.“ 

Jährlich (zum 
Jahresanfang). 

StMUV 

StMUV Projektförderung nach den 
„Richtlinien für Zuwendungen 
zu wasserwirtschaftlichen 
Vorhaben“ (RZWas) für 
Vorhaben der öffentlichen 
Wasserversorgung und 
Abwasserentsorgung 
 
 
 
 
 
 
 

Auf Antrag (ca. 4 – 5 
Vorhaben pro Jahr). 

StMUV 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMUV Projektförderung nach den 
Allgemeinen „Förderbestim-
mungen im Geschäftsbereich 1 
zu Altlasten industrieller und 
sonstiger gewerblicher 
Herkunft“ für Vorhaben von 
Landkreisen und kreisfreien 
Gemeinden 

Auf Antrag (ca. 3 
Vorhaben/Altlasten-
sanierungen pro Jahr). 

StMUV und 
Gesellschaft zur 
Altlasten-sanierung 
mbH (GAB) 

StMUV Förderung von staatlich 
anerkannten Umweltstationen 
(„Richtlinie für die Förderung 
von Umweltstationen“) 

Kontinuierlich (je nach 
Antragstellung). 

Regierungen 

StMUV Förderung von 
Umweltbildungsprojekten 

Kontinuierlich (je nach 
Antragstellung). 

Regierungen 

StMUV Förderung für die Träger der 
Einsatzstellen zur Ableistung 
des Freiwilligen Ökologischen 
Jahres (FÖJ)  

Auf Antrag (i. d. R. in 2. 
Jahreshälfte; 3 Bewil-
ligungen pro Jahr, da nur 
3 Träger des FÖJ in 
Bayern). 

StMUV 

StMUV Bayerisches 
Vertragsnaturschutz-programm 
Wald (VNP Wald) 

Jährlich festgelegter 
Antragszeitraum 
(Herbst/Winter bis 31.03. 
des Folgejahres); 
Auszahlung nach 
Bewilligung bzw. 
Fertigstellung. 

StMUV 

StMUV Bayerisches 
Vertragsnaturschutzprogramm 
inkl. Erschwernisausgleich 
(VNP/EA) 

Jährlich festgelegter 
Antragszeitraum (i.d.R. 
Januar/Februar); 
Auszahlung jährlich im 
Dezember (bei best. 
Maßnahmen im März des 
Folgejahres). 

StMUV 

StMUV Förderungen nach dem Land-
schaftspflege und Naturpark-
Programm  

Kontinuierlich (je nach 
Antragstellung). 

Regierungen 

StMUV Projektförderungen für 
Wanderwege, 
Unterkunftshäuser und Grün- 
und Erholungsanlagen aus 
Anlass von Gartenschauen 
(FöR-WaGa) 

Kontinuierlich (je nach 
Antragstellung; Garten-
schauen: eine pro Jahr). 

Regierungen 

StMUV Institutionelle Förderung für 
das „Bayerische Institut für 
angewandte Umweltforschung 
und -technik GmbH“ 

Jährlich nach Erforder-
lichkeit (Fehlbedarfsfinan-
zierung; v. a. gegen Ende 
des Jahres). 

StMUV 

StMUV Institutionelle Förderung für die 
Umweltforschungsstation 
Schneeferner Haus (UFS 
GmbH) 
 
 

Jährlich nach Erforder-
lichkeit (Fehlbedarfsfinan-
zierung; v. a. gegen Ende 
des Jahres). 

StMUV 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
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Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMUV  Bayerisches Umweltkredit-
programm (s. AllMBl. 2015 S. 
83) 

Kontinuierlich (je nach 
Antragstellung). 

LfA Förderbank 
Bayern 

StMELF Direktzahlungen (DZP) Mitte Dezember. StMELF  
StMELF 
 

Bayerisches 
Kulturlandschaftsprogramm 
(KULAP) 

Mitte Dezember. 
 

StMELF  

StMELF 
 

Ausgleichszulage für 
Berggebiete und sonstige 
benachteiligte Gebiete (AGZ) 

Ende November. StMELF  

StMELF 
 

Einzelbetriebliche 
Investitionsförderung (EIF) 

Mitte Dezember. StMELF  

StMELF 
 

Sonderprogramm 
Landwirtschaft (BaySL) 

Mitte Dezember. StMELF  

StMELF 
 

Ausgleich von Schäden in der 
Landwirtschaft, Binnenfischerei 
und Aquakultur 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Förderung von 
Grünfuttertrocknungsbetrieben 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Bayerisches 
Bergbauernprogramm (BBP) 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Förderung der Fischerei in 
Bayern im Rahmen des 
Europäischen Meeres- und 
Fischereifonds EMFF (EMFF-
Richtlinie)  

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Ausgleich von Fischotter-
schäden in Teichen im 
Rahmen des Fischotter-
Managementplanes 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Zuwendungen aus der 
Fischereiabgabe 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Förderung des Weintourismus 
und der Weinvermarktung 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Bayerisches Programm zur 
Stärkung des Weinbaus  

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Förderung der 
umweltschonden Bekämpfung 
der Traubenwickler mittels der 
Verwirrmtehode 

Laufend nach Bedarf. StMELF 

StMELF 
 

Zuwendung für die 
Süßkirschenversuchsanlage 
des Landkreises Forchheim 

Eine Auszahlung im 2. 
Halbjahr. 

StMELF 

StMELF 
 

Maßnahmen zur Erhaltung 
gefährdeter einheimischer 
landwirtschaftlicher 
Nutztierrassen (Schaf, Rind, 
Pferd)  

Juli und Dezember. StMELF  
 

StMELF 
 

Förderung der Fortbildung für 
Imker durch Vereine 
 
 

Laufend nach Bedarf. StMELF  
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
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Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMELF 
 

Förderung investiver 
Maßnahmen in der 
Bienenhaltung (BIE) 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Förderung des Imkerns auf 
Probe und des Imkerns an 
Schulen (Maßnahmen zur 
Gewinnung von neuen Imkern) 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Förderung staatlich 
anerkannter 
Bienenbelegstellen und der 
Bienengesundheit 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Förderung von Kontrollkosten - 
Öko-Zertifizierung 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF  Bayer. Bauernverband Eine Auszahlung im 2. 
Halbjahr. 

StMELF  

StMELF 
 

Förderung der Tierzucht  4. Quartal. StMELF  

StMELF  Kleintierzuchtverbände Eine Auszahlung im 1. 
Halbjahr. 

StMELF  

StMELF  Landesvereinigung für den 
ökologischen Landbau e.V. 

Eine Auszahlung im 1. 
Quartal. 

StMELF  

StMELF  Förderung der Alm- und 
Alpwirtschaft 

Eine Auszahlung im 1. 
bzw. 4. Quartal. 

StMELF  

StMELF 
 

Förderung von Maßnahmen 
zur Stärkung der Verarbeitung 
und Vermarktung 
landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse (VuV Regio) 

Laufend nach Bedarf. StMELF 

StMELF 
 

Förderung von Maßnahmen 
zur Verbesserung der 
Verarbeitung und Vermarktung 
landwirtschaftlicher 
Erzeugnisse 
(Marktstrukturverbesserungs-
Richtlinie) 

Laufend nach Bedarf. StMELF 

StMELF 
 

EU-Beihilfen für Erzeuger-
organisationen Obst und 
Gemüse 

Ein fester Termin im Jahr 
(meist September) u. 
weitere nach Bedarf. 

StMELF 

StMELF 
 

EU-Schulprogramm - 
Schulobst- und -
gemüseprogramm 
(Schulfruchtprogramm) 

Monatlich. StMELF 

StMELF 
 

Schülerunternehmen - Essen 
was uns schmeckt 

Laufend nach Bedarf. StMELF 

StMELF 
 

Kontrollförderung Geprüfte 
Qualität Bayern 
 
 
 
 
 
 

Monatlich. StMELF 
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Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMELF 
 

Förderung von 
Baumaßnahmen im Bereich 
der agrar- und 
forstwirtschaftlichen 
Fachschulen, Fachakademien 
und überbetrieblichen 
Ausbildungsstätten  (BauFöR) 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Förderung der bäuerlichen 
Familienberatung in Bayern 
(FamBeR) 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Förderung der Beratungs-
leistungen im Rahmen der 
Verbundberatung 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Betriebshilfe für die 
Durchführung der 
nebenberuflichen sozialen 
Betriebshilfe und der 
zwischenbetrieblichen 
wirtschaftlichen Betriebshilfe 
und des zwischenbetrieblichen 
Maschineneinsatzes in der 
Landwirtschaft durch das KBM 
und die MR 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Ausbildung in der Land- und 
Hauswirtschaft, Fortbildung 
(Vorbereitung auf die Meister-
prüfung) in der Land- und 
Hauswirtschaft (BiFöR), 
(SKERL), Bildungskosten-
regelung-StMELF 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Vergabe des Meisterbonus und 
des Meisterpreises der 
Bayerischen Staatsregierung 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Erlebnis Bauernhof Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Förderung der 
Landjugendorganisationen 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Förderung der Bildungszentren 
Ländlicher Raum in Bayern 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Flurneuordnung einschl. 
Integrierte Ländliche 
Entwicklung,  

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Dorferneuerung Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Leader Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Gemeinwohlausgleich Ein fester Termin im Jahr  
(Juli). 

StMELF  

StMELF 
 

Förderung Privat- und 
Körperschaftswald 
(waldbaulich und 
Walderschließung) 

Laufend nach Bedarf. StMELF  
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Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMELF 
 

Förderung forstwirtschaftliche 
Zusammenschlüsse 

2 Auszahlungen im 2. 
Halbjahr sowie laufend 
nach Bedarf. 

StMELF  

StMELF Förderung VNP Wald Laufend nach Bedarf. StMELF  
StMELF 
 

Förderung für laufende Zwecke 
und forstliche Fach-
organisationen 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMELF 
 

Zuwendungen im Rahmen der 
besonderen Gemeinwohl-
leistungen im Staatswald des 
Freistaats Bayern (bGWLR 
2014) 

Laufend nach Bedarf. StMELF  

StMAS Förderungen aus dem 
Europäischen Sozialfonds 
(ESF) 
www.esf.bayern.de 

Unterschiedlich (in der 
Regel laufende 
Antragstellung möglich) 

StMAS 

StMAS Förderung des Bayerischen 
Landesausschusses für 
Hauswirtschaft 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 

StMAS Europäischer Sozialfonds 
(ESF) 
Förderprogramm 
„Fit for Work“ 

Unterschiedlich 
(Förderung abhängig 
vom Antrag des 
Ausbildungsbetriebs) 

StMAS 

StMAS Arbeitsmarktförderung 
(Projekte von Student und 
Arbeitsmarkt der LMU 
München) 

Ende eines Jahres StMAS 

StMAS Arbeitsmarktfonds (AMF) 
a) Projektförderungen 
b) Jobbegleiter 
c) Ausbildungs-

akquisiteure/ 
Ausbildungs-
akquisiteure für 
Flüchtlinge 

d) Akquisiteure für 
Studienabbrecher 

 
a) Herbst jeden Jahres 
b)  -d) jeweils 

unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung)  

 
StMAS 

StMAS Förderung von Beratungs-
stellen zur Anerkennung 
ausländischer Berufs-
qualifikationen 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 

StMAS Ergänzende freiwillige 
Förderung von staatlich 
anerkannten 
Schwangerenberatungs-stellen 
mit festgelegtem 
Einzugsbereich 

Teilzahlungsbescheide 
für die ersten drei 
Quartale des 
Haushaltsjahres jeweils 
im 1. Quartal, 
Abschlussbescheide 
jeweils im 4. Quartal 

Regierung von 
Mittelfranken 

StMAS Förderung von staatlich nicht 
anerkannten Schwangeren-
beratungsstellen 
 

Jeweils im 1. Quartal Regierung von 
Mittelfranken 
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Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMAS Staatliche Förderung der Ehe- 
und Familienberatungsstellen 
in Bayern 

I. d. R. im 2. Quartal ZBFS 

StMAS Förderung der strukturellen 
Weiterentwicklung kommunaler 
Familienbildung und von 
Familienstützpunkten 

Unterschiedlich 
(Zeitnahe Bewilligung 
nach Antragstellung) 

ZBFS 

StMAS Förderung der 
Familienerholung in 
Familienferienstätten und von 
Angeboten der Eltern- und 
Familienbildung an 
Wochenenden 

Unterschiedlich 
(Zeitnahe Bewilligung 
nach Antragstellung) 

ZBFS 

StMAS Förderung von Mütterzentren I. d. R. im 2. Quartal ZBFS 
StMAS Förderung der 

Erziehungsberatungsstellen 
Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierungen 

StMAS Förderung der Koordinierenden 
Kinderschutzstellen  

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierungen 

StMAS Bayerischer Jugendring (BJR) 
K.d.ö.R. 

Jeweils im 2. Quartal StMAS 

StMAS Koordinierungszentrum 
Deutsch-Tschechischer 
Jugendaustausch Tandem 

Jeweils im 2. Quartal StMAS 

StMAS Bayerische Akademie für 
Schullandheimpädagogik 
(BASP) e.V. 

Jeweils im 1. Quartal StMAS 

StMAS Stiftung Max Mannheimer Haus 
(MMH) Dachau 

Jeweils im 1. Quartal StMAS 

StMAS Ring Politischer Jugend (RPJ) 
Bayern 

Jeweils im 1. Quartal StMAS 

StMAS Träger der bayer. 
Fußballfanprojekte (derzeit 
fünf) 

Jeweils im 1. und 3. 
Quartal 

StMAS 

StMAS jeweils unterschiedliche Träger 
von Jugendherbergen 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 

StMAS jeweils unterschiedliche Träger 
von Schullandheimen 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 

StMAS Zuschüsse zur Förderung 
betreuter Frühstücksangebote 
an Grund- und Förderschulen 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

ZBFS 

StMAS Zuschüsse für die 
Öffentlichkeitsarbeit der 
Familienorganisationen und 
deren Aufgaben, u.a. 
Förderung der Beratungs- und 
Betreuungsarbeit für 
Alleinerziehende in Bayern 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierung von 
Mittelfranken  
Regierung von 
Oberbayern 

StMAS Förderung von Kommunen im Unterschiedlich StMAS 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

Bereich Kinderbetreuung: 
- Kindbezogene Förderung 

nach dem Bayerischen 
Kinderbildungs- und  
-betreuungsgesetz 
(BayKiBiG) 

- Auszahlung von 
Bundesmitteln 
Betriebskostenförderung 
für unter Dreijährige (sog. 
Ausbaufaktor) 

Elternbeitragszuschuss für 
Kinder im letzten 
Kindergartenjahr 

(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Bewilligungs-
behörden 
(Kreisverwal-
tungsbehörden 
bzw. Regierungen) 

StMAS Maßnahmen der 
Arbeitsweltbezogenen 
Jugendsozialarbeit 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

ZBFS 
 
 

StMAS Jugendsozialarbeit an Schulen 
– JaS (Richtlinienförderung) 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierungen 
 
 

StMAS Aktion Jugendschutz 
Landesarbeitsstelle Bayern  
e. V. 

Jeweils im 1. Quartal  ZBFS 
 

StMAS ELTERNTALK Jeweils im 1. Quartal  
 

ZBFS 
 

StMAS JFF – Institut für 
Medienpädagogik in Forschung 
und Praxis 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

ZBFS 
 
 

StMAS Förderung von Maßnahmen 
der Erziehungshilfe gegen 
Straffälligkeit 
(Jugendgerichtshilfe) und 
Gewalt 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierungen 
 
 

StMAS Sonderprogramm 
„Zusammenhalt fördern 
Integration stärken“ 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

ZBFS 

StMAS „Betreuungsnetzwerke für alle 
Generationen“ 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

ZBFS 

StMAS Unterstützung von Kommunen 
bei der nachhaltigen Sicherung 
der Mehrgenerationenhäuser in 
Bayern 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

ZBFS 

StMAS Förderungen im Bereich 
„Wohnen im Alter“ 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

ZBFS 

StMAS Förderung der 
Landesseniorenvertretung 
Bayern (LSVB)  
 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

ZBFS 

StMAS Förderung des Freiwilligen Jeweils im Herbst  ZBFS 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

Sozialen Jahres (FSJ) in 
Bayern  

 

StMAS Förderung der Geschäftsstelle 
des Landesnetzwerks 
Bürgerschaftliches 
Engagement Bayern e.V., 
Nürnberg 

Jeweils Anfang des 
Jahres 

ZBFS 

 StMAS Förderung der Geschäftsstelle 
der Landesarbeitsgemeinschaft 
der Freiwilligen-
Agenturen/Freiwilligen-
Zentren/Koordinierungszent-
ren Bürgerschaftliches 
Engagement Bayern e.V., 
Augsburg 

Jeweils Anfang des 
Jahres 

ZBFS 

StMAS Förderung von 
Insolvenzberatungsstellen 

Jeweils im April 
(vorläufige 
Verbescheidung) 

Regierungen 

StMAS Förderung von Frauenhäusern 
und 
Frauennotrufen/Fachberatungs
stellen für Opfer von 
häuslicher/sexualisierter 
Gewalt 

I. d. R in der Mitte des 
laufenden 
Haushaltsjahres 

Regierung von 
Mittelfranken 

StMAS Förderung von 
Interventionsstellen 

I. d. R. Anfang des 
laufenden 
Haushaltsjahres 

Regierung von 
Mittelfranken 

StMAS Förderung von 
Fachberatungsstellen und 
Schutzplätzen für Opfer von 
Menschenhandel und 
Zwangsverheiratung 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

ZBFS 

StMAS Orientierungsseminare Neuer 
Start für Frauen; 
Wiedereinstieg in den Beruf 

1. oder 2. Quartal  
(je nach Beginn des 
Seminars 
Frühjahr/Herbst)  

Regierung von 
Mittelfranken 

StMAS Münchner Frauenforum; 
Projekte zur Unterstützung von 
Frauen in beruflicher und 
persönlicher Umorientierung 

4. Quartal des Vorjahres 
oder Anfang des 
laufenden 
Haushaltsjahres 

ZBFS 

StMAS Kassandra e.V.; Projekte zur 
Beratung von ausstiegswilligen 
Prostituierten 

I.d.R. 4. Quartal des 
Vorjahres 

ZBFS 

StMAS Investitionsprogramm für den 
Bau von Wohn- und 
Beschäftigungsplätzen für 
volljährige Menschen mit 
Behinderung 
(Jahresförderprogramm) 
 
 

Jeweils im Laufe des 2. 
Halbjahres  

StMAS 
 

StMAS Berufliche Teilhabe von Unterschiedlich StMAS 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

Menschen mit Behinderung 
(Förderung von Arbeitgebern 
und schwerbehinderten 
Menschen, Leistungen an 
Integrationsfachdienste und 
Förderung von Einrichtungen 
zur beruflichen Eingliederung 
und Rehabilitation) 

(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

  

StMAS Förderung des 
Behindertenbreitensports – 
gefördert werden die auf 
Landesebene in Bayern 
wirkenden 
Behindertensportverbände 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 

 StMAS Projektförderung, Programm 
"Bayern barrierefrei", 
Bayerische Architektenkammer 
für die Beratungsstelle 
„Barrierefreiheit“ 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 
 

StMAS Projektförderung, Programm 
"Bayern barrierefrei", VUB 
Verwaltungs- und 
Beteiligungsgesellschaft 
für Behindertenwerkstätten 
mbH für Beratungsleistungen 
zu „Barrierefreien Systemen 
der Informationsverarbeitung“ 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 
 

StMAS Projektförderung, Programm 
"Bayern barrierefrei", Stiftung 
Leben pur für das Projekt 
"Toiletten für alle" - Errichtung 
von Toilettenräumen für 
Menschen mit komplexer 
Behinderung 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 
 

StMAS Baumaßnahmen im 
Maßregelvollzug (Zuweisungen 
für Investitionen an Bezirke) 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 
 

 StMAS Globalzuschüsse an die 
Spitzenverbände der freien 
Wohlfahrtspflege in Bayern 

Jeweils im 2. Halbjahr 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

ZBFS 

 StMAS Förderung der LAG Öffentliche 
und Freie Wohlfahrtspflege in 
Bayern 

Jeweils im 2. Halbjahr 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

ZBFS 

 StMAS Pauschalen nach dem GräbG 
(für Instandhaltung und Pflege 
bzw. 
Ruherechtsentschädigung) 

Jeweils im 2. Halbjahr 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierung von 
Mittelfranken 

StMAS Zuwendung an die 
Rummelsberger Dienste für 
Menschen mit Behinderung im 
Rahmen der ConSozial 

Jeweils im 2. Halbjahr 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 

 StMAS Investitionskostenförderung für Unterschiedlich  StMAS 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

Heilpädagogische 
Tagesstätten, Heime und 
sonstige Einrichtungen für 
Kinder und Jugendliche mit 
Behinderung  

(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS Maßnahmen, Dienste und 
Einrichtungen für Personen mit 
besonderen sozialen 
Schwierigkeiten (Förderung 
von Angeboten der 
Wohlfahrtsverbände für 
Wohnungslose oder von 
Wohnungslosigkeit bedrohte 
Menschen) 

Unterschiedlich  
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 

StMAS Personalkostenförderung bei 
Heilpädagogischen 
Fachdiensten zur Beratung des 
Personals in 
Kindertageseinrichtungen  

Unterschiedlich  
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 

StMAS Förderung der Harl.e.kin-
Nachsorge – gefördert werden 
Personal- und Sachkosten an 
ausgewählten Standorten für 
eine strukturierte Nachsorge für 
Eltern von früh- oder 
risikogeborenen Kindern in der 
Zeit des Übergangs von der 
Klinik nach Hause  

Unterschiedlich  
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 

StMAS Förderung der regionalen und 
überregionalen Dienste der 
offenen Behindertenarbeit  

Unterschiedlich  
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 

 StMAS Förderung von 
Selbsthilfegruppen, 
Selbsthilfeorganisationen und -
institutionen von und für 
Menschen mit körperlicher oder 
geistiger Behinderung und/oder 
chronischer Krankheit 

Unterschiedlich  
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

StMAS 
 

StMAS Asylsozialberatung Unterschiedlich, i. d. R. 
am Jahresanfang  
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierung von 
Mittelfranken 

StMAS Ehrenamtskoordination im 
Bereich Asyl 

Unterschiedlich  
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierung von 
Mittelfranken 

StMAS Alphabetisierungskurse für 
Asylbewerber 

Unterschiedlich  
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierung von 
Niederbayern 

StMAS Allgemeine Migrationsberatung 
(Freie Wohlfahrtspflege) 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierung von 
Mittelfranken 

StMAS Projektförderungen Unterschiedlich Regierung von 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

(Projektträger) (nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Mittelfranken 

 StMAS Verleihung der 
Integrationspreise 
(7 Regierungsbezirke) 

Mittelzuweisung erfolgt 
zu Beginn eines HH-
Jahres an die jeweilige 
Regierung 

Jeweiliger 
Regierungs-bezirk 

 StMAS Integrationslotsen 
(z. Zt. für 25 Modellkommunen) 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierung von 
Mittelfranken 

StMAS Außerschulische 
Hausaufgabenbetreuung 
- Deutschförderung- 
 
(Grund- und Mittelschüler mit 
Migrationshintergrund in 
Bayern) 

Unterschiedlich 
(nach jeweiliger 
Antragstellung) 

Regierung von 
Mittelfranken 

StMAS Institutionelle Förderung: 
 Bund der Vertriebenen, 

Landesverband Bayern 
e.V. 

 Stiftung Kunstforum 
Ostdeutsche Galerie in 
Regensburg 

 Kulturzentrum 
Ostpreußen in Ellingen 

 Sudetendeutsche 
Akademie der 
Wissenschaften und 
Künste 

 Sudetendeutsches 
Musikinstitut in 
Regensburg 

 Bukowina-Institut e.V. in 
Augsburg 

 Egerland-Museum in 
Marktredwitz 

 Isergebirgsmuseum in 
Kaufbeuren-
Neugablonz 

 „Schlesisches 
Schaufenster in Bayern“ 

Jeweils im 1. Quartal Haus des 
Deutschen Ostens 

StMGP Zentrum für Telemedizin Bad 
Kissingen (ZTM) 

Zu Jahresbeginn. StMGP 

StMGP Bayerische TelemedAllianz 
(BTA)  

Zu Jahresbeginn. StMGP 

StMGP Förderung von 
Qualifizierungsmaßnahmen in 
Palliative Care 
 
 
 
 

1. Quartal. StMGP 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMGP Information zur Förderung der 
Aufbauphase von 
Leistungserbringern der 
Spezialisierten Ambulanten 
Palliativversorgung (SAPV) 

Ganzjährig, nach 
Antragstellung. 

StMGP 

StMGP Förderung der Geschäftsstelle 
des DGP Landesverband 
Bayern 

4. Quartal. StMGP 

StMGP Förderung der Anfangsphase 
von Leistungserbringern der 
mobilen geriatrischen 
Rehabilitation (MoGeRe) ab 
2015 

Ganzjährig, nach 
Antragstellung 

StMGP 

StMGP Förderung der ambulanten 
Hospizarbeit über Bayerische 
Stiftung Hospiz 

1. Quartal. StMGP/ZBFS 

StMGP Förderung der Geschäftsstelle 
des Bayerischen Hospiz- und 
Palliativbündnisses 

1. Quartal. StMGP/ZBFS 

StMGP Projektförderungen im Bereich 
Suchtprävention 

Vorläufige 
Zuwendungsbescheide 
im 1. Quartal, 
Abschlussbescheide 
jeweils im 4. Quartal. 

Regierungen 

StMGP  Projektförderungen im Bereich 
HIV-AIDS-Prävention 

Vorläufige 
Zuwendungsbescheide 
im 1. Quartal, 
Abschlussbescheide 
jeweils im 4. Quartal. 

Regierungen 

StMGP Förderungen von 
Betreuungsmaßnahmen für 
psychisch Kranke durch 
Laienhelfer 

Ganzjährig, nach 
Antragstellung 

Regierungen 

StMGP Projektförderung - 
Unabhängige 
Patientenberatung Schwaben 
des Gesundheitsladens 
München e.V. 

Jährlich auf Antrag in der 
zweiten Jahreshälfte. 

StMGP 

StMGP Projektförderung - 
Zusammenarbeit mit 
Gesundheitsberufen der 
Selbsthilfekontaktstelle Bayern 
e.V. 

Jährlich auf Antrag in der 
zweiten Jahreshälfte. 

StMGP 

StMGP Projektförderung –  
Koordinierungsstelle 
Patientenbeteiligung des 
Gesundheitsladens München 
e.V. 
 
 
 
 

Jährlich auf Antrag in der 
zweiten Jahreshälfte. 

StMGP 
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Schriftliche Anfrage von Frau Abgeordneter Eva Gottstein (Freie Wähler) betreffend 
„Information zu Förderungen/Zuweisungen“ 

Ressort Frage 1: 
regelmäßige 
Förderungen/Zuweisungen 

Frage 1a: 
Zeitpunkt der 
Förderung/Zuweisung 

Frage 1b: 
Ansprechpartner 

StMGP Präventionsprojekte im 
Rahmen der Initiative 
Gesund.Leben.Bayern. (z.B. 
Jugendzahngesundheitspflege, 
Neugeborenen-Hörscreening) 

Ganzjährig, nach 
Antragstellung. 

ROB 
LGL 

StMGP Förderung der Verbesserung 
der Leistungsfähigkeit der 
Giftinformationszentrale 
München 

Im Dezember für das 
Folgejahr 

StMGP 

 


